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Abkürzungen 
 

BAB Bundesautobahn 

BMVI Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur zuständig 

BV Beschlussvorschlag 

CO2 Kohlendioxid 

DFS Deutsche Flugsicherung GmbH 

EBA Eisenbahn-Bundesamt 

EKSP Energie- und Klimaschutzprogramm 

FLK Fluglärmkommission 

Kfz Kraftfahrzeug 

lfd. laufende 

LfULG Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie  

LKW Lastkraftwagen 

LAP Lärmaktionsplan 

LRP Luftreinhalteplan 

LVB Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH 

MDV Mitteldeutscher Verkehrsverbund 

MTOW Maximum Take Off Weight (deutsch: Höchstabflugmasse) 

Nr. Nummer 

ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr 

PKW Personenkraftwagen 

s. siehe 

SLB Start- und Landebahn 

SMUL Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und 
Landwirtschaft 

Tab. Tabelle 

VBEB Vorläufige Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch 
Umgebungslärm 

VBUF Vorläufige Berechnungsvorschrift für den Umgebungslärm an Flugplätzen 
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1 Erläuterungen 
 

1.1 Inhalt und Form des Protokolls 
 
Das vorliegende Abwägungs- und Änderungsprotokoll enthält die Hinweise, und Anregungen 
aus der Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf der zweiten Fortschreibung des 
Lärmaktionsplanes der Stadt Leipzig und die Darstellung, wie mit den Einwendungen 
umgegangen worden ist. Der Entwurf lag vom 06.07.20121 bis zum 03.08.2021 öffentlich aus. 
Alle Eingaben, die fristgemäß eingegangen sind, wurden berücksichtigt. 
In diesem Abwägungsprotokoll sind aufbereitet: 

� die Inhalte (teilweise wörtlich) der im Rahmen der öffentlichen Auslegung 
eingegangenen Hinweise und Anregungen, 

� die Beschlussvorschläge (BV) zum weiteren Umgang mit den Inhalten sowie 
� die Begründung der Stadt zu den Beschlussvorschlägen (soweit erforderlich). 

Auf Grund der Vielzahl von Anregungen und Hinweisen erfolgte die Wiedergabe der in den 
einzelnen Schreiben vorgebrachten Sachverhalte vorwiegend in gekürzter Form. Dabei wurde 
darauf geachtet, dass die textliche Komprimierung nicht zu einer Sinnentstellung führt.  
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1.2 Beschlussvorschläge 
 
 

BV 
Beschlussvorschlag 
(BV) 

Erläuterung 

J N 

x  wird (teilweise)  
berücksichtigt 

Der genannte Sachverhalt wird durch Änderung oder Ergänzung 
von Inhalten des Planes ganz oder teilweise berücksichtigt.  
Auf Art und Weise bzw. Textstelle der vorgeschlagenen 
Berücksichtigung wird in der Begründung des BV hingewiesen. 

 x 
wird nicht 
berücksichtigt 

Der genannte Sachverhalt wird nicht berücksichtigt und führt 
somit nicht zu Änderungen oder Ergänzungen von Inhalten des 
Planes. Die maßgeblichen Gründe sind in der Begründung des 
BV dargelegt. 

-  
ist (teilweise) bereits  
berücksichtigt 

Der genannte Sachverhalt führt nicht zu Änderungen oder 
Ergänzungen von Inhalten des Planes, weil der Sachverhalt 
darin bereits ausreichend berücksichtigt ist. Auf Art und Weise 
bzw. Textstelle der gegebenen Berücksichtigung wird in der 
Begründung des BV hingewiesen. 

 - 
ist nicht Gegenstand 
des Plans 

Der genannte Sachverhalt ist nicht Gegenstand des Plans, 
sondern bezieht sich auf Sachverhalte außerhalb des räumlichen 
Geltungsbereiches, ist inhaltlich nicht relevant oder 
widersprüchlich für den Plan, ist Sache anderer oder späterer 
Genehmigungs- oder Planverfahren, oder der Plan steht einer 
entsprechenden Realisierung nicht entgegen. 
Die maßgeblichen Hintergründe sind, soweit erforderlich, in der 
Begründung zum BV dargelegt. 
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1.3 Datenschutz 
 

Bei der Aufstellung oder Änderung von Lärmaktionsplänen ist die Öffentlichkeit zu beteiligen. 
Die hierfür erforderliche Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage von 
Art. 6 Abs. 1 Buchst. c und e, Abs. 2, 3 DSGVO i. V. m. § 3 SächsDSDG, § 47 d Abs. 3 
BImSchG. 
Anstelle des Namens und der Anschrift der Bürgerin oder des Bürgers wurden die Beiträge 
jeweils nummeriert (lfd. Nr.). Die erste Ziffer ist die fortlaufende Nummerierung der 
eingegangenen Einwendung, die zweite Ziffer ist die fortlaufende Nummerierung der ggf. 
verschiedenen in dem Einwand aufgeführten Themen. Anhand dieser Nummer sind der Name 
und die Anschrift aus einer unveröffentlichten Namens- und Adressliste entnehmbar. Aus 
Datenschutzgründen erfolgt keine personenbezogene Veröffentlichung eingegangener 
Stellungnahmen. Auskünfte zur Berücksichtigung der jeweiligen Stellungnahme erteilt das Amt 
für Umweltschutz auf Anfrage, unter Angabe der bei Einreichung der Stellungnahme 
verwendeten Daten (Name, ggf. Anschrift, E-Mail-Adresse). 
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2 Protokoll  
 

Stellungnahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung 

lfd. 
Nr. 

Inhalt 
Beschlussvorschlag (BV) 
Begründung der Stadt Leipzig 

BV 

J N 

1 Kfz-Verkehr/Nachbarschaftslärm   

1.1 Nachbarschaftslärm 

Inhalt:  
• die Lärmbelästigung in der Weimarer Straße durch Party-Lärm hat 

ständig zugenommen 
 
Begründung:  

• der Lärm durch Partys ist als Nachbarschaftslärm zu betrachten 
und damit nicht Bestandteil des LAP 

 

 - 

1.2 Kfz-Verkehr 

Inhalt:  
• Lärmbelastung durch die Aufpflasterung in der Weimarer Straße, 

anstelle dieser Aufpflasterung sollte ein Fußgängerüberweg 
geschaffen werden 

• Durchführung von mehr Geschwindigkeitskontrollen in der 
Weimarer Straße, da die angeordnete Geschwindigkeit von 30 
km/h fast nie eingehalten wird 

 
Begründung:  

• die Weimarer Straße ist kein Lärmschwerpunkt, die Auslösewerte 
der Lärmaktionsplanung von 65 dB(A) ganztags und 55 dB(A) 
nachts werden nicht überschritten 

• wie bereits dem Schreiben des OA aus dem Jahr 2013 zu 
entnehmen war, erfolgen regelmäßige Geschwindigkeitskontrollen 
in der Weimarer Straße, soweit es die personellen und zeitlichen 
Ressourcen zulassen 

 

 x 

2 ÖPNV 

Inhalt: 
• Umstellung der Buslinie 70 auf Elektrobusverkehr 

 
Begründung:  

• für die Linie 70 ist der Einsatz von E-Bussen derzeit nicht 
vorgesehen 

• die Elektrifizierung der Buslinien erfolgt schrittweise auf Grundlage 
der erstellten Machbarkeitsstudie und aktuell im Rahmen 
genehmigter innovativer Förderprojekte 

• parallel zum notwendigen Aufbau der Infrastruktur konnte auf der 
Linie 89 der Probebetrieb im Mai 2021 beginnen, geplanter 
Regelbetrieb ab 2022  

• auf der zweiten Buslinie, der 74/76, beginnt der Probebetrieb im 
September 2021, der Regelbetrieb ist zu Beginn 2022 geplant 

• der erste Gelenkbuseinsatz ist auf der Linie 60 im Probebetrieb ab 
Mitte 2022 geplant 

 

 

x 

3 Kfz-Verkehr 

Inhalt: 

 
x 
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lfd. 
Nr. 

Inhalt 
Beschlussvorschlag (BV) 
Begründung der Stadt Leipzig 

BV 

J N 

• hohe Lärmbelastung durch Muldenkipper, Lkw- und Pkw-
Anhänger in der Wolfgang-Heinze-Straße 

• Hersteller müssen die Fahrzeuge lärmtechnisch anders ausrüsten 
• Lärmmessung in der Nacht (ab 3 Uhr) in der Wolfgang-Heinze-

Straße 
 
Begründung: 

• die technische Lärmminderung von Fahrzeugen und 
Fahrzeuganhängern ist nicht Bestandteil des LAP 

• bei den im LAP zugrundegelegten Lärmwerten handelt es sich um 
Ergebnisse der Lärmkartierung, diese Werte müssen nach den 
gesetzlichen Vorgaben und Berechnungsvorschriften ermittelt 
werden (Vorläufige Berechnungsverfahren für den 
Umgebungslärm) 

• Lärmpegelmessungen werden demzufolge nicht durchgeführt 
 

4 Sonstiger Lärm 

Inhalt:  
• Verlegung der Altglascontainer von der Ecke 

Spohrstraße/Täubchenweg an einen weniger bewohnten Standort 
 
Begründung: 

• der durch Altglascontainer verursachte Lärm ist nicht Gegenstand 
des LAP 

• es gelten die Regelungen gemäß § 23 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes und § 8 der 32. Bundes-
Immissionsschutzverordnung 

 

 

x 

5 Kfz-Verkehr/Flugverkehr   

5.1 Kfz-Verkehr 

Inhalt: 
• hohe Verkehrslärmbelastung in der Breitenfelder Straße 
• viel Verkehr durch DHL und BMW 
• Sanierung der Landsberger Straße erforderlich, dadurch 

Entlastung der Breitenfelder Straße  
 
Begründung: 

• die Straßensanierung der Landsberger Straße (Coppiplatz bis 
Viertelsweg) soll ab 2022 realisiert werden 

 

- 

 

5.2  Flugverkehr 

Inhalt: 
• gegen den Ausbau des Flughafens 

 
Begründung: 

• die Stadt Leipzig hat keine Zuständigkeit im Luftverkehrsrecht, sie 
kann daher selbst keine Entscheidungen zum Ausbau des 
Flughafens Leipzig/Halle treffen 

• für luftrechtliche Planfeststellungsverfahren nach §§ 8, 10 LuftVG 
ist die Landesdirektion Sachsen zuständig 

• Beteiligung der Stadt Leipzig als TÖB � Möglichkeit der Abgabe 
einer Stellungnahme mit Hinweisen/Anregungen  

• jüngstes Beispiel: Stellungnahme der Stadt Leipzig vom 
12.02.2021 zum Planfeststellungsverfahren für das Vorhaben 

 

x 
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lfd. 
Nr. 

Inhalt 
Beschlussvorschlag (BV) 
Begründung der Stadt Leipzig 

BV 

J N 

„Ausbau des Verkehrsflughafens Leipzig/Halle – Start- und 
Landebahn Süd mit Vorfeld – 15. Planänderung“  

• der weitere Ausbau des Flughafens ist an die Umsetzung aktiver 
und passiver Lärmschutzmaßnahmen gebunden (Maßnahme M 
43i im LAP) 
 

6 Kfz-Verkehr 

Inhalt: 
• hohe Verkehrslärmbelastung an der Kreuzung Hans-Weigel-

Straße/Riesaer Straße, hauptsächlich durch Motorradfahrer, Lkw 
und Erntefahrzeuge 

• Anordnung von Tempo 30 oder Einrichtung einer stationären 
Geschwindigkeitsüberwachungsanlage 

 
Begründung: 

• der genannte Straßenabschnitt ist kein Lärmbrennpunkt im Sinne 
der Lärmaktionsplanung, so dass sich die Forderung nach 
Anordnung von Tempo 30 aus dem LAP nicht ableiten lässt 

• aufgrund des schlechten Kosten-Nutzen-Verhältnisses von 
stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen in Bezug auf 
die Lärmminderung, wird diese Maßnahme nicht weiter in Betracht 
gezogen 

• stattdessen wird auf die Maßnahme M 3a verwiesen, die den 
wechselnden Einsatz an hochbelasteten Standorten vorsieht und 
die Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer sensibilisieren soll 
 

 

x 

7 Flugverkehr/Nachbarschaftslärm/Straßenbahnverkehr   

7.1 Flugverkehr 

Inhalt: 
• es ist Aufgabe der Stadt Leipzig sich gegen den 

Hubschrauberlärm einzusetzen und an die Bundespolizei 
heranzutreten 

• der Lärm durch Kleinflugzeuge nimmt zu, es braucht eine 
Mindestflughöhe für Kleinflugzeuge über der Stadt und eine Klage 
der Stadt Leipzig gegen das Bundesluftfahrtgesetz 

 
Begründung: 

• die Regelung derartiger Flüge ist nicht Gegenstand des LAP, da 
dieser die Reduktion des Fluglärms ausgehend vom Flughafen 
Leipzig/Halle zum Gegenstand hat  

• die Stadt Leipzig hat auf dem Gebiet des Luftverkehrsrechtes 
keine Zuständigkeiten, sie tauscht sich aber aufgrund einer 
gemeinsamen Kooperationsvereinbarung regelmäßig mit der 
Polizeidirektion Leipzig aus, auch über die Verhältnismäßigkeit 
der Einsatzflüge von Polizeihubschraubern  

• entscheidend für den Einsatz eines Hubschraubers ist nach dem 
Sächsischen Polizeirecht die Verhältnismäßigkeit, auf die 
Entscheidung, wann eine solche Verhältnismäßigkeit gegeben ist 
und der Einsatz von Hubschraubern erfolgen kann, hat die Stadt 
Leipzig keinen Einfluss 

• Kleinflugzeuge starten in der Regel von Landeplätzen außerhalb 
der Stadt Leipzig, wie z. B. Böhlen 

• die Flüge von Kleinflugzeigen finden im Tagzeitraum statt, die 
Mindestflughöhe für Kleinflugzeuge, die unter 
Sichtflugbedingungen fliegen, ist in der 

 

x 
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lfd. 
Nr. 

Inhalt 
Beschlussvorschlag (BV) 
Begründung der Stadt Leipzig 

BV 

J N 

„DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 923/2012 DER 
KOMMISSION“ (SERA) vom 26. September 2012 geregelt 

• demnach ist über Städten eine Mindestflughöhe von 300 m über 
dem höchsten Hindernis im Umkreis von 600 m einzuhalten 

• weder die Stadt Leipzig noch die Fluglärmkommission hat Einfluss 
auf diese Flüge, zuständig für die Ahndung von Verstößen gegen 
die gesetzlichen Regelungen ist die Landesdirektion Sachsen, 
Referat Luftverkehr und Binnenschifffahrt 
 

7.2 Nachbarschaftslärm 

Inhalt: 
• der Lärm durch Hunde hat stark zugenommen 
• Einrichtung hundefreier Parks 

 
Begründung: 

• der Lärm durch Hundegebell ist als Nachbarschaftslärm zu 
betrachten und damit nicht Bestandteil der Lärmaktionsplanung 

 

 

- 

7.3 Straßenbahnverkehr 

Inhalt: 
• Straßenbahnverkehrslärm ist im Vergleich zu anderen 

Großstädten in Leipzig sehr laut 
• der Einbau der Flüsterschienen in der Rosa-Luxemburg-Straße 

bringt nichts, wenn die Straßenbahnen zu laut sind 
• Straßenbahnen sollten vom Hersteller umgebaut werden, damit 

sie leise fahren 
 
Begründung: 

• das Kapitel 6.5.1 zum Stadt- und Straßenbahnverkehr beinhaltet 
mit der Maßnahme M 28 (Anschaffung neuer Straßenbahnen) 
auch Ausführungen zu den Straßenbahnfahrzeugen 

• der Bau und Betrieb der Straßenbahnen erfolgt gemäß der 
geltenden Verordnung über den Bau und Betrieb der Straßenbahn 
(BOStrab) 

 

- 

 

8 Geräte- und Maschinenlärm/Kfz-
Verkehr/Fußverkehr/Nachbarschaftslärm 

  

8.1 Geräte- und Maschinenlärm 

Inhalt: 
• Wiesenflächen sollen nur 1 bis 3 mal pro Jahr gemäht werden 

(aktuell ca.10 mal im Jahr) 
• Mahd soll nicht über die Mittagszeit (13 bis 15 Uhr) erfolgen 
• auch die Nutzung von Laubbläsern, Laubsaugern und das 

Unkraut-Mähen sollen zwischen 13 und 15 Uhr unterbleiben 
 
Begründung: 

• Lärm durch Anlagen bzw. Maschinen ist nicht Bestandteil der 
Lärmaktionsplanung 

• der Einsatz motorbedingter Baumaschinen und Gartengeräte ist in 
der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung (32. BImSchV) 
geregelt 
 

 

- 

8.2 Kfz-Verkehr 

Inhalt: 

 
- 
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lfd. 
Nr. 

Inhalt 
Beschlussvorschlag (BV) 
Begründung der Stadt Leipzig 

BV 

J N 

• Verbot von Sondersignalen von Rettungsfahrzeugen in der Zeit 
zwischen 22 und 6 Uhr 

 
Begründung: 

ein solches Verbot ist nicht Regelungsgegenstand der 
Lärmaktionsplanung 
 

8.3 Fußverkehr 

Inhalt: 
• Polizeistreifen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 

Ordnungsamtes sollen zwischen 22 und 6 Uhr zu Fuß oder per 
Fahrrad auf Streife gehen 

 
Begründung: 

• die Einsatzplanung von Polizei und Ordnungsamt ist nicht 
Regelungsgegenstand des LAP 
 

 

- 

8.4 Nachbarschaftslärm 

Inhalt: 
• Vermeidung von Lärm durch rasselnde Jalousien 
• Vermeidung von Lärm durch Wohnungsrenovierungen etc. 

zwischen 13 und 15 Uhr, sollte der Wert von 30 dB überschritten 
werden 

• der Einbau knallender oder laut zuschnappender Wohnungstür- 
und Haustürschlössern sollte verboten werden 

 
Begründung 

• der von Innenwohnraum ausgehende Lärm ist nicht Bestandteil 
der Lärmaktionsplanung 

• die erforderliche Schalldämmung für Wohninnenräume ist in der 
DIN 4109-1 (Schallschutz im Hochbau) geregelt 

 

 

- 

9 Sonstiges/Kfz-Verkehr   

9.1 Sonstiges 

Inhalt: 
• Lärm durch Feuerwerk in der Nacht sollen untersagt werden 

 
Begründung: 

• der Lärm durch Feuerwerke ist nicht Regelungsgegenstand des 
LAP 
 

 

- 

9.2  Kfz-Verkehr 

Inhalt: 
• Minderung des Motorradlärms erforderlich 

 
Begründung: 

• für motorisierte Fahrzeuge, die sich im (Stadt)Verkehr bewegen, 
muss eine gültige Betriebserlaubnis bzw. eine 
Zulassungsbescheinigung der Zulassungsbehörde vorliegen  

• in beiden Dokumenten sind Geräusche, die ein Fahrzeug im 
Stand oder während der Fahrt verursachen, vermerkt  

• die Einhaltung dieser Werte muss bei bestimmungsgemäßem 
Betrieb vom Hersteller im Rahmen der Typzulassung 
gewährleistet werden, werden diese Werte, z. B. durch technische 

 

x 
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lfd. 
Nr. 

Inhalt 
Beschlussvorschlag (BV) 
Begründung der Stadt Leipzig 

BV 

J N 

Manipulationen am Fahrzeug, nicht eingehalten, fällt die Prüfung 
und Ahndung dessen in die Zuständigkeit der Polizei 

• für ein generelles Verbot der Nutzung "lauter" Fahrzeuge im 
Stadtgebiet fehlt die rechtliche Grundlage 

 
9.3 Kfz-Verkehr 

Inhalt: 
• Tempo 30 auf allen Wohngebietsstraßen anordnen 

 
Begründung: 

• das Kapitel 6.3.1 beinhaltet Ausführungen zur Anordnung von 
Tempo-30-Zonen in Wohngebieten 

 

- 

 

9.4 Kfz-Verkehr 

Inhalt: 
• die Stadtreinigung soll ihren Verkehr im Lene-Voigt-Park 

hinsichtlich der Müllentsorgung einstellen 
• die Abfallbehälter sind neben den Ein- und Ausgängen in der 

Reichpietschstraße zu positionieren 
 
Begründung: 

• die Positionierung bzw. Standortwahl von Abfallbehältern ist nicht 
Bestandteil des LAP 

 

 

- 

10 Kfz-Verkehr 

Inhalt: 
• Einrichten einer Tempo 30-Zone in der Gottschalkstraße 

 
Begründung: 

• die Auslösewerte der Lärmaktionsplanung von 65 dB(A) ganztags 
und 55 dB(A) nachts werden nicht überschritten 

• eine Berücksichtigung im LAP erfolgt daher nicht 
• der Vorschlag wird an das zuständige Verkehrs- und Tiefbauamt 

mit der Bitte um Prüfung weitergegeben 
 

 

x 

11 Kfz-Verkehr 

Inhalt: 
• Anordnung von Tempo 30 in der Engelsdorfer Straße zwischen 

Edisonstraße und Klempererstraße 
 
Begründung: 

• der genannte Straßenabschnitt ist kein Lärmbrennpunkt im Sinne 
der Lärmaktionsplanung, so dass sich die Forderung nach 
Anordnung von Tempo 30 aus dem LAP nicht ableiten lässt 

• im betreffenden Abschnitt ist bereits eine 
Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h aus 
Lärmschutzgründen vorhanden, diese gilt für Kraftfahrzeuge über 
3,5 t, Busse und Pkw mit Anhängern 

• der Vorschlag für eine generelle Anordnung von Tempo 30 wird 
zur Prüfung an das VTA weitergegeben 
 

 

x 

12 Straßenbahnverkehr/Radverkehr   

12.1 Straßenbahnverkehr  x 
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Inhalt: 
• Erneuerung der Weiche und des Gleisbettes im Eingangsbereich 

der Wurzner Straße (Dresdner Straße bis Wiebelstraße) 
• notwendige Reparaturmaßnahmen sollen vor 2027 durchgeführt 

werden 
 
Begründung: 

• 2014 wurden die Gleise in der Wurzner Straße (Dresdner Straße 
bis Torgauer Straße) grundlegend erneuert und eine 
lärmmindernde Bauweise umgesetzt 
 

12.2 Radverkehr 

Inhalt: 
• unzureichende Umsetzung der Maßnahme 

Radfahrstreifen/Schutzstreifen in der Wurzner Straße 
• Abschaffung der Parkplätze vor der Wurzner Straße 4, da durch 

regelmäßige lärmintensive Bremsvorgänge seitens der 
Straßenbahn Radfahrer und Radfahrerinnen gefährdet werden 

 
Begründung: 

• Radfahrstreifen wurden im Rahmen des Straßenumbaus 2014 
eingeordnet und umgesetzt 

 

 

x 

13 Eisenbahnverkehr/Kfz-Verkehr/Baustellenlärm   

13.1 Eisenbahnverkehr 

Inhalt: 
• Zunahme des Güterverkehrs im Leipziger Norden/Wiederitzsch 
• Errichtung einer Lärmschutzwand bzw. eines Lärmschutzwalls 

erforderlich 
• die Deutsche Bahn muss regelmäßig überprüft und sanktioniert 

werden 
 
Begründung: 

• für die Lärmkartierung des Eisenbahnverkehrs sowie die 
anschließende diesbezügliche Erstellung des LAP ist gemäß §47e 
BImSchG das EBA zuständig 

• Ergebnisse aus der Lärmkartierung sowie der 
Lärmaktionsplanung können seitens der Stadt Leipzig nur 
nachrichtlich vom EBA übernommen werden 
 

 

x 

13.2 Kfz-Verkehr 

Inhalt: 
• starker Anstieg des Verkehrslärms in der Südtangente 
• Anordnung einer Geschwindigkeitsreduzierung erforderlich (mind. 

Mo- Fr von 16 bis 7 Uhr und ganztägig am Wochenende) 
 
Begründung: 

• die Auslösewerte (65 dB(A) ganztags/55 dB(A) nachts) der 
Lärmaktionsplanung werden nicht überschritten 
 

 

x 

13.3 Baustellenlärm 

Inhalt: 
• Lager- und Verladearbeiten auf dem Gelände der Deutschen 

Bahn erzeugen viel Lärm, Erschütterungen, Staub und Dreck 

 

- 



Lärmaktionsplan der Stadt Leipzig – 2. Fortschreibung (Stufe 3) 
Abwägungs- und Änderungsprotokoll zur Öffentlichkeitsbeteiligung   

�
14�

�

lfd. 
Nr. 

Inhalt 
Beschlussvorschlag (BV) 
Begründung der Stadt Leipzig 

BV 

J N 

• das Eisenbahn-Bundesamt begründet die Arbeiten mit der 
Umsetzung von Bauvorhaben, z. B. Komplexmaßnahme 
Wiederitzsch 

• die Deutsche Bahn muss sich an Regelungen und Anordnungen 
von Ruhezeiten halten 

• Schutz vor Immissionen ist dringend erforderlich 
 
Begründung: 

• Baustellenlärm ist nicht Bestandteil der Lärmaktionsplanung 
• der Baulärm fällt in den Anwendungsbereich der Allgemeinen 

Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm-
Geräuschimmissionen (AVV Baulärm) 

 
14 Kfz-Verkehr  

Inhalt: 
• Bitte um Einführung einer Tempo 30-Zone in der Seebenischer 

Straße in Göhrenz (Markranstädt) 
 
Begründung: 

• Markranstädt gehört nicht zum Gebiet der Stadt Leipzig und wird 
damit nicht im LAP der Stadt Leipzig berücksichtigt 

• die Stadt Markranstädt führt eine eigenständige 
Lärmaktionsplanung durch 

• der aktuelle LAP von Markranstädt kann unter 
www.markranstaedt.de/de/laermaktionsplan/laermaktionsplan.html 
eingesehen werden  

 

 

x 

15 Kfz-Verkehr 

Inhalt: 
• Lärmbelastung durch Großverbundplatten und Pflasterbelag in der 

Wolfgang-Heinze-Straße 
• als Ermächtigungsgrundlage für die Straßenverkehrsbehörde 

sollte für solche Abschnitte generell folgende Maßnahme in den 
LAP aufgenommen werden: Anordnung von Tempo 30  

• betrifft auch die Karl-Heine-Straße 
• Berücksichtigung der Wolfgang-Heinze-Straße und der Karl-

Heine-Straße als Lärmbrennpunkte 
 
Begründung: 

• der Lärmkonflikt entsteht durch den Deckenschluss im 
Gleisbereich, die bauliche Zuständigkeit obliegt den LVB 

• Ermächtigungsgrundlage für die Straßenverkehrsbehörde ist § 44 
ff. StVO, daran kann der LAP nichts ändern 

• nach § 45 StVO kann die Straßenverkehrsbehörde die Benutzung 
bestimmter Straßen oder Straßenstrecken zum Schutz der 
Wohnbevölkerung vor Lärm beschränken oder verbieten oder den 
Verkehr umleiten, dieser Abwägungsspielraum kann durch die 
Lärmaktionsplanung nicht eingeschränkt werden 

• die Problematik im Gleisbereich des Deckenschlusses 
(Großverbundplatten und Pflaster) in der Wolfgang-Heinze-Straße 
und der Karl-Heine-Straße wird in den LAP aufgenommen 
 

x  

16 Kfz-Verkehr/Ruhige Gebiete/ÖPNV/Eisenbahnverkehr/Flugverkehr/ 
Sonstiges 
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16.1 Kfz-Verkehr 

Inhalt: 
• die Umsetzung aller straßenverkehrsrechtlichen Maßnahmen aus 

dem 1. LAP sowie der 1. Fortschreibung des LAP soll bis 
spätestens Mitte 2022 erfolgen 

• diesbezügliche Maßnahmen aus den beschlossenen LAPs dürfen 
nicht wegfallen (Vergleich Maßnahme 1 der 2. Fortschreibung des 
LAP) 

• die Formulierung von Prüfaufträgen wird nicht akzeptiert 
• das Wort „Prüfung“ in M2 ist zu streichen, ebenso sind in der 

Beschreibung der Maßnahme M2 die Wörter „…zu prüfen und, 
sofern realisierbar, anschließend…“ zu streichen 

• für die Lärmbrennpunkte sind nur die Maßnahmen „Tempo 30 
tags und nachts“ sowie „Tempo 30 nachts“ beizubehalten, die 
anderen Kategorien sind in eine eigene Anlage zu überführen 

• fehlende Straßenabschnitte mit Überschreitung der Auslösewerte 
65 dB(A) ganztags und 55 dB(A) (Anlage 5, Seite 3) nachts sind 
als Lärmbrennpunkte in Anlage 6 (Punkte 3) zu ergänzen 

 
Begründung: 

• die Prüfung und Umsetzung aller straßenverkehrsrechtlichen 
Maßnahmen aus den vorangegangenen Planungen kann aus 
zeitlichen und personellen Gründen nicht bis Mitte 2022 erfolgen 

• die 1. Fortschreibung des LAP wurde erst 2020 beschlossen, eine 
Umsetzung aller Maßnahmen ist praktisch nicht möglich, daher 
wurden die noch nicht umgesetzten in die 2. Fortschreibung des 
LAP übernommen 

• aus den vorangegangen Plänen wurden daher alle Maßnahmen, 
vorausgesetzt sie sind noch nicht umgesetzt oder in Umsetzung, 
mit Priorität übernommen und sind entweder als Lärmbrennpunkte 
in Tabelle 3 oder als offene Maßnahmen aus der 1. 
Fortschreibung des LAP in Anlage 6 (Kapitel 6) eingegangen 

• die straßenverkehrsrechtlichen Maßnahmen können derzeit aus 
den oben genannten Gründen nur als Prüfaufträge formuliert 
werden, andernfalls würde sich die Planerstellung über viele Jahre 
hinziehen und eine Aktualisierung des LAP alle 5 Jahre unmöglich 
machen 

• nach § 45 StVO kann die Straßenverkehrsbehörde die Benutzung 
bestimmter Straßen oder Straßenstrecken zum Schutz der 
Wohnbevölkerung vor Lärm beschränken oder verbieten oder den 
Verkehr umleiten, dieser Abwägungsspielraum kann durch die 
Lärmaktionsplanung nicht eingeschränkt werden 

• wie im LAP erläutert, können für eine bessere Handhabbarkeit der 
Maßnahmenumsetzung in den nächsten Jahren nicht alle 
hochbelasteten Straßenabschnitte gleichermaßen berücksichtigt 
werden, daher wurden Lärmbrennpunkte benannt, die nach dem 
auf Seite 17 des LAP dargestellten Schema ermittelt  
 

 

x 

16.2 Ruhige Gebiete 

Inhalt: 
• Festsetzung von Tempo-30-Zonen als „Ruhige Gebiete“ 
• Festsetzung von Maßnahmen zum Schutz dieser ruhigen Gebiete 

vor unerwünschtem Schleichverkehr 
• innerhalb von 5 Jahren ist mindestens ein Wohnviertel als 

Superblock nach dem Vorbild Barcelonas umzugestalten 

 

x 
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• Benennung von Maßnahmen zur Erweiterung bestehender ruhiger 
Wohngebiete, insbesondere innerhalb von Wohngebieten, an 
deren Hauptverkehrsstraßen Tempo 30 angeordnet werden soll 

 
Begründung: 

• Tempo-30-Zonen sind bebaute Gebiete, die nach § 47a, S. 1 
BImSchG keine ruhigen Gebiete sein können 

• Stadtentwicklung und -planung ist nicht Aufgabe der 
Lärmaktionsplanung 

• im Kapitel 6.11 (Ruhige Gebiete) wird bereits formuliert, dass die 
Lärmaktionsplanung im Rahmen aller Planungen berücksichtigt 
werden muss 

 
16.3 ÖPNV 

Inhalt: 
• es fehlen finanzielle Anreize für potentielle Kundinnen und 

Kunden 
• die Maßnahme zur Einführung eines 365-Euro-Jahrestickets ist zu 

ergänzen 
• Ergänzung der Maßnahme zur Anhebung der 

Betriebskostenzuschüsse an die LVB 
 
Begründung: 

• Über die Einführung eines 365-Euro-Jahrestickets wurde bereits 
vom Stadtrat diskutiert und abgestimmt 

• Marketingmaßnahmen der LVB oder des MDV und die Festlegung 
der Höhe der Betriebskostenzuschüsse an die LVB sind nicht 
Aufgabe der Lärmaktionsplanung 

 

 

x 

16.4 Eisenbahnverkehr 

Inhalt: 
• Ergänzung von Maßnahmen zur Errichtung neuer S-Bahn-

Haltestellen auf Leipziger Stadtgebiet (z. B. Radefeld/Porsche, 
Arno-Nitzsche-Straße, Industriegebiet Seehausen) 

• die Stadt Leipzig wirkt auf Landesebene daraufhin, dass sie S-
Bahn-Linien, die derzeit in Stötteritz enden, mindestens bis zum 
Paunsdorf-Center (Engelsdorf) verlängert werden 

 
Begründung: 

• Maßnahmen zur Stärkung des Eisenbahnverkehrs im Leipziger 
Stadtgebiet wurden nachrichtlich übernommen 

• die Stadt Leipzig ist nicht für die Umsetzung dieser Maßnahmen 
zuständig 
 

 

x 

16.5 Flugverkehr 

Inhalt: 
• Schutz vor gesundheitlichem Fluglärm muss gewährleistet werden 
• Aufnahme des Nachtflugverbots in den LAP 
• stärkere Bemühungen seitens der Stadt Leipzig um ausreichend 

Plätze in der FLK 
• Aufnahme der Maßnahmen (Erstellung lärmmedizinisches 

Gutachten und Bodenlärmgutachten)) aus der Beschlussvorlage 
Nr. VII-DS-02255 in den LAP (12.02.2021) 

 
Begründung: 

-  
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• die Aussetzung der Flugrouten zur kurzen Südabkurvung sowie 
ausreichend Stimmen in der FLK sind in M 43c und M 43f 
berücksichtigt 

• das Nachflugverbot wird nicht berücksichtigt, die aktuelle 
luftrechtliche Genehmigung des Flughafens Leipzig/Halle umfasst 
u. a. den 24-Stunden-Betrieb für Flüge von Luftfahrtunternehmen, 
die logistisch in das Luftfrachtdrehkreuz Flughafen Leipzig/Halle 
eingebunden sind und für Flüge von Luftfahrtunternehmen, die 
einen Wartungsschwerpunkt ihrer Luftfahrzeuge auf dem 
Flughafen Leipzig/Halle haben 

• die Aufnahme der Forderungen der Stellungnahme der Stadt 
Leipzig vom 12.02.2021 ist teilweise bereits berücksichtigt 

• die Hinweise/Anregungen der Stellungnahme der Stadt Leipzig 
vom 12.02.2021 beziehen sich auf die konkreten Planungen und 
Dokumente, die im Rahmen der TÖB- bzw. 
Öffentlichkeitsbeteiligung zum Planfeststellungsverfahren im 
Zusammenhang mit dem 15. Planänderungsantrag der Flughafen 
Leipzig/Halle GmbH ausgelegt waren, einzelne wesentliche 
Maßnahmen des LAP M 43a – M 43e wurden in dieser 
Stellungnahme berücksichtigt und sind somit auch im LAP 
aufgeführt, mit M 43i im LAP ist sichergestellt, dass die Stadt 
Leipzig bei Ausbauvorhaben, die Unterlagen auf aktive und 
passive Lärmschutzmaßnahmen prüft und entsprechende 
Maßnahmen einfordert 

• das Aufführen jeder einzelnen Lärmschutzmaßnahme der 
genannten Stellungnahme im LAP ist nicht zielführend, da in jener 
auch Hinweise/Anregungen bzw. Maßnahmen genannt werden, 
die nur im Rahmen des derzeitigen Verfahrens zu prüfen sind (z. 
B. ausreichendes Bodenlärmgutachten, lärmmedizinisches 
Gutachten, Neuberechnung Nachtschutzgebiet) und umgesetzt 
werden können, die Zuständigkeit liegt bei der 
Planfeststellungsbehörde, der Landesdirektion Sachsen 
 

16.6 Sonstiges 

Inhalt: 
• Eingangsdaten der Lärmkartierung 2017 stammen aus dem Jahr 

2015, die Kennzeichnung mit dem „Bearbeitungsstand 2020“ ist 
irreführend, das Bezugsjahr muss deutlicher erkennbar sein 

• in Anlage 4 ist nur der Kfz-Verkehrslärm an Straßen mit > 3 Mio. 
Fahrzeugen pro Jahr dargestellt, gemäß § 47c BImSchG sind alle 
Hauptstraßen zu kartieren 

• Anlage 4 beinhaltet die Berechnungsbasis „Straßenzustand“, für 
einige Straßen wird „glatter Asphalt“ angenommen, obwohl der 
Kfz-Verkehr auf Betonverbundplatten oder Kopfsteinpflaster fährt 
(z. B. Wolfgang-Heinze-Straße, Karl-Heine-Straße), hier ist die 
Berechnungsbasis zu korrigieren und die Karten sowie Tabellen 
anzupassen 

• in Anlage 4 fehlt eine Lärmkarte zur Gesamtlärmbelastung, die zu 
ergänzen ist 

• es fehlen vergleichende Karten (aktuelle Lage im Vergleich zur 
zukünftigen Situation, gemäß Anhang IV der Richtlinie 
2022/49/EG), eine entsprechende Karte ist zu ergänzen 

 
Begründung: 

• die Lärmkartierung 2017 wurde im Juli 2017 abgeschlossen und 
die Öffentlichkeit darüber informiert, die Darstellung der 

 

x 
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Ergebnisse der Lärmkartierung 2017 steht deshalb hier nicht mehr 
zur Diskussion 

• es ist keine Rede von einem Bearbeitungsstand 2020  
• gemäß § 47b BImSchG ist eine „Hauptverkehrsstraße eine 

Bundesfernstraße, Landesstraße oder auch sonstige 
grenzüberschreitende Straße, jeweils mit einem 
Verkehrsaufkommen von über drei Millionen Kraftfahrzeugen pro 
Jahr“, demzufolge wurde die Lärmkartierung 2017 für den Kfz-
Verkehr gesetzeskonform durchgeführt 

• zudem wurden, wie Anlage 4, Kap. 4 zeigt, etliche Straßen 
kartiert, die eine Belegung < 3. Mio. Fahrzeuge / Jahr aufweisen 

• der in Anlage 4 (Kapitel 6) dargestellte Straßenzustand entspricht 
dem Stand der Lärmkartierung 2017, die Lärmkartierung wird 
2022 aktualisiert 

• gemäß 34. BImSchV sind strategische Lärmkarten für jede 
Lärmart separat zu erstellen, eine Gesamtlärmkarte ist nicht zu 
erarbeiten 
 

17 Kfz-Verkehr 

Inhalt: 
• Welche Möglichkeiten gibt es, sich für die Lärmminderung in der 

Windorfer Straße einzusetzen? 
 
Begründung: 

• die Öffentlichkeitsbeteiligung vom 6. Juli 20121 bis zum 3. August 
2021 bietet/bot die Möglichkeit konkrete Hinweise und 
Anregungen für Lärmaktionsplanung einzureichen  
 

 

x 

18 Kfz-Verkehr 

Inhalt: 
• Berücksichtigung der Strecke Paunsdorfer Straße/Engelsdorfer 

Straße/Sommerfelder Straße als Lärmbrennpunkt im LAP 
 
Begründung: 

• die Problematik wird in den LAP (Kapitel 3.1) aufgenommen 
 

x  

19 Kfz-Verkehr 

Inhalt: 
• sehr hohe Lärmbelastung durch den Kfz-Verkehr in der 

Mozartstraße (Kopfsteinpflaster) 
• Vorschläge: 

- genereller Einbahnverkehr im Musikviertel 
- nur eingeschränkte Verkehrsfreigabe in der Beethovenstraße, 

Mozartstraße, Haydnstraße und Robert-Schumann-Straße 
- Asphaltierung der Mozartstraße 

 
Begründung: 

• die Mozartstraße, Beethovenstraße und Haydnstraße sind keine 
Lärmbrennpunkte 

• zudem werden die Auslösewerte von 65 dB(A) ganztags und/oder 
55 dB(A) nachts nicht überschritten 

• die Vorschläge zur Verkehrsregelung und des Belagwechsels 
werden an das zuständige Verkehrs- und Tiefbauamt zur Prüfung 
außerhalb der Lärmaktionsplanung weitergegeben 
 

 

x 
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20 Kfz-Verkehr 

Inhalt: 
• hohe Lärmbelastung in der Wolfgang-Heinze-Straße durch die 

Großverbundplatten 
• die Straße ist nur schlecht von Fahrradfahrenden nutzbar 

(insbesondere im nördlichen Bereich) 
• Anordnung von Tempo 30 km/h in der Wolfgang-Heinze-Straße 
• Errichtung einer Mittelinsel auf Höhe der Herrmannstraße für 

Fußgängerinnen und Fußgänger 
 
Begründung: 

• siehe lfd. Nr. 15 
• die Punkte 2 und 4 werden zur Prüfung an das VTA 

weitergegeben 
 

x  

21 Kfz-Verkehr 

Inhalt: 
• hohe Lärm-, Abgas- und Staubbelastung in der Brückenstraße auf 

Höhe des Kleingartenvereins „Elsterbogen“ 
• Forderung nach Einrichtung einer verkehrsberuhigten Strecke bis 

Ende der Brückenstraße in Richtung Stadtgrenze durch 
Anordnung von Tempo 30 

 
Begründung: 

• die Brückenstraße ist kein Lärmbrennpunkt im Sinne der 
Lärmaktionsplanung 
 

 x 

22 Kfz-Verkehr 

Inhalt: 
• dauerhafte Lärmbelastung in der Möckernschen Straße durch den 

zunehmenden Kfz-Verkehr 
• Nutzung der Möckernschen Straße als Ausweichstrecke zur 

Georg-Schumann-Straße 
• Tempo 30 wird nicht eingehalten und es kommt zur Hupkonzerten 

 
Begründung: 

• der genannte Straßenabschnitt ist kein Lärmbrennpunkt im Sinne 
der Lärmaktionsplanung  

• der Hinweis wird an das VTA weitergegeben 
• die Lärmbelästigung durch hupende Fahrzeuge ist nicht 

Gegenstand des LAP 
 

 x 

23 Kfz-Verkehr, Lärmkartierung, Flugverkehr, Sonstiges   

23.1 Kfz-Verkehr 

Inhalt: 
• bevorzugt und konsequent sind Deckensanierungen umzusetzen 
• moderne Verkehrsleitsysteme führen zu einer besseren zeitlichen 

und räumlichen Verteilung der Verkehrsbelastung, ohne ganztägig 
Verkehrseinschränkungen erlassen zu müssen 

 
Begründung: 

• mit den Maßnahmen M 4 (Priorisierung von Baumaßnahmen unter 
Berücksichtigung der Lärmbelastung), M 5 (sukzessiver 

- 
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Austausch lärmintensiven Pflasters durch lärmärmere 
Fahrbahnbeläge) und M 7 (Verbesserung des Verkehrsleitsystems 
zur Regelung von Verkehrsspitzen sowie des Baustellen- und 
Umleitungsverkehrs) wurden bereits entsprechende Maßnahmen 
in die 2. Fortschreibung des LAP aufgenommen 

 
23.2 Lärmkartierung 

Inhalt: 
• die 2. Fortschreibung des LAP basiert noch auf den Ergebnissen 

der Lärmkartierung 2017 
• tatsächlich gefahrene, erreichbare Geschwindigkeiten sowie eine 

Unterscheidung nach Lärmspitzen werden nicht berücksichtigt 
• es wäre wünschenswert, wenn die Stadt Leipzig im Rahmen 

weiterer Fortschreibungen die Daten aus den angedachten 
Diagnosedisplays zur Verkehrsinformation und Verkehrssteuerung 
(Maßnahme M 6) verstärkt nutzt 

 
Begründung: 

• die Datenbasis, in der Lärmkartierung zu berücksichtigende 
Parameter sowie die Abfolge der Lärmkartierung und daran 
anschließenden Erstellung des LAP ergibt sich aus dem § 47c bis 
f BImSchG i. V. m. der 34. BImSchV 

• die nächste Lärmkartierung erfolgt 2022 und wird bereits 
vorbereitet, die daran anschließende Erarbeitung des LAP muss 
bis Juli 2024 umgesetzt werden 

• die Daten gemäß M 6 können unterstützend genutzt werden 
 

 x 

23.3 Flugverkehr 

Inhalt: 
• mit den Fragestellungen zum Fluglärm beschäftigt sich die 

Fluglärmkommission intensiv 
• die im LAP aufgeführten Maßnahmen kann die Stadt Leipzig nicht 

allein durchsetzen, sondern lediglich als Anregung vorbringen, 
das sollte im LAP auch so dargelegt werden 

• Maßnahmen, die dem Flughafen und seinem Umfeld wirtschaftlich 
und beschäftigungspolitisch schaden können, müssen 
unterbleiben 

 
Begründung: 

• die Anlage 1 (Lärmschutz im Flugverkehr) spiegelt umfassend die 
Möglichkeiten der Stadt Leipzig sowie die Anstrengungen der 
Fluglärmkommission zum Flugverkehrslärm 

 

- 

 

23.4 Straßenbahnverkehr 

Inhalt: 
• das Investitionsprogramm in moderne Straßenbahnen muss zügig 

fortgesetzt werden, damit die überalterten, lärmintensiven Tatra-
Züge in Kürze vollständig ersetzt und stillgelegt werden können 

 
Begründung: 

• der Einsatz neuer Straßenbahntypen und damit der Ersatz der 
alten Tatra-Bahnen ist bereits mit der Maßnahme M 28 
(Anschaffung neuer Straßenbahnen) Bestandteil des LAP 
 

- 
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23.5 Sonstiges 

Inhalt: 
• Parkraumkonzepte (Maßnahme M 15 im LAP) dürfen nicht nur auf 

die Einführung von Bewohnerparken in neuen Quartieren 
beschränken, es sind Modelle zu wählen, die die Bedürfnisse aller 
Nutzer eines Quartiers, inkl. Gewerbetreibende und auswärtige 
Dienstleister, berücksichtigen 

• sinnvoll wäre eine Unterteilung in drei Maßnahmenkategorien 
- unmittelbar wirkende Maßnahmen, die direkt an den 

Lärmquellen ansetzen (z. B. Rasengleise, 
Deckensanierungen) 

- mittelbar wirkende Maßnahmen, mit denen versucht wird, 
durch Förderung von Verhaltensänderungen eine 
Lärmreduzierung herbeizuführen 

- Maßnahmen, die nicht im Einflussbereich der Stadtverwaltung 
stehen 

• Kombination der Maßnahmen M 78 (dauerhafte Einrichtung eines 
Förderprogramms zur Lärmminderung) mit Fassadenbegrünungen 
oder vertikalen Gärten, Nutzung von Synergieeffekten 
(Schwammstadt, Luftreinhaltung) 

• Maßnahmen sollten genau hinsichtlich ihrer Wirksamkeit geprüft 
werden 

• Abstimmung von Maßnahmen, die nicht im Einflussbereich der 
Stadtverwaltung liegen, insbesondere die Maßnahmen 
- M 18 (verstärkte Nutzung von E-Transportern für den Lade- und 
Lieferverkehr), 
-  M 19 (Erarbeitung eines integrierten 
Wirtschaftsverkehrskonzeptes), 
- M 20 (Prüfung der Fortführung des Förderprogramms zur 
Anschaffung von Lastenrädern für Unternehmen und 
Tagespflegepersonen), 
- M 21 (Entwicklung von Konzepten für anbieteroffene urbane 
Logistik-Hubs) 
- M 22 (Erhalt, Reaktivierung und Neubau von Gleisanschlüssen 
für große Gewerbegebiete) 

• es fehlt die Einordnung der im LAP enthaltenen Maßnahmen in 
eine Kosten-Nutzen-Matrix 

 
Begründung: 

• die genannten Maßnahmen M 15 sowie M 18 bis M 22 werden 
durch weiterführende Verfahren auf den Weg gebracht, in diesen 
werden auch alle in Frage kommenden Akteure beteiligt  

• eine Kosten-Nutzen-Analyse (KNA) zum LAP liegt bereits im 
Entwurf vor und wird derzeit verwaltungsseitig geprüft 

• in der KNA werden auch Synergieeffekte (u. a. Luftreinhaltung, 
Klima, Aufenthaltsqualität) betrachtet 

• die Unterteilung der Maßnahmen in kurzfristige, mittelfristige und 
langfristige Maßnahmen ist gesetzesseitig (EU-
Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG) vorgegeben, die 
Einführung einer weiteren Systematik würde zu einer 
Unübersichtlichkeit des LAP führen 
 

- 

 

 


